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Ordnungsbussen nach Geschwindigkeits-Übertretungen gemäss SVG 

 

 

Übertretungen Innerorts  

  

1-5 km/h Fr. 40.- 

6-10 km/h Fr. 120.- 

11-15 km/h Fr. 250.- 

16-20 km/h Meldung an Staatsanwaltschaft, Verwarnung nach *Art. 16a SVG 

21-24 km/h Führerausweis-Entzug mind. 1 Monat nach *Art 16b SVG 

Ab 25 km/h Führerausweis-Entzug mind. 3 Monate nach *Art 16c SVG 

 

 

 

Übertretungen Ausserorts  

  

1-5 km/h Fr. 40.- 

6-10 km/h Fr. 100.- 

11-15 km/h Fr. 160.- 

16-20 km/h Fr. 240.- 

21-25 km/h Meldung an Staatsanwaltschaft, Verwarnung nach *Art. 16a SVG 

26-29 km/h Führerausweis-Entzug mind. 1 Monat nach *Art 16b SVG 

Ab 30 km/h Führerausweis-Entzug mind. 3 Monate nach *Art 16c SVG 

 

 

 

Übertretungen Autobahnen  

  

1-5 km/h Fr. 20.- 

6-10 km/h Fr. 60.- 

11-15 km/h Fr. 120.- 

16-20 km/h Fr. 180.- 

21-25 km/h Fr. 260.- 

26-30 km/h Meldung an Staatsanwaltschaft, Verwarnung nach *Art. 16a SVG 

31-34 km/h Führerausweis-Entzug mind. 1 Monat nach *Art 16b SVG 

Ab 35 km/h Führerausweis-Entzug mind. 3 Monate nach *Art 16c SVG 
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*Art. 16a Strassenverkehrsgesetz (SVG) 
 

Verwarnung oder Führerausweisentzug nach einer leichten Widerhandlung 

 
1 Eine leichte Widerhandlung begeht, wer: 
 
a.  durch Verletzung von Verkehrsregeln eine geringe Gefahr für die Sicherheit anderer 

hervorruft und ihn dabei nur ein leichtes Verschulden trifft;  
 
b. in angetrunkenem Zustand, jedoch nicht mit einer qualifizierten Blutalkoholkonzentration 

(Art. 55 Abs. 6) ein Motorfahrzeug lenkt und dabei keine anderen Widerhandlungen ge-
gen die Strassenverkehrsvorschriften begeht. 
 
 

2 Nach einer leichten Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis für mindestens ei-

nen Monat entzogen, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis entzogen war 

oder eine andere Administrativmassnahme verfügt wurde. 

 

 
3 Die fehlbare Person wird verwarnt, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis 

nicht entzogen war und keine andere Administrativmassnahme verfügt wurde. 
4 In besonders leichten Fällen wird auf jegliche Massnahme verzichtet. 
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*Art. 16b Strassenverkehrsgesetz (SVG) 

 

Führerausweisentzug nach einer mittelschweren Widerhandlung 
 

1 Eine mittelschwere Widerhandlung begeht, wer: 
 
a.  durch Verletzung von Verkehrsregeln eine Gefahr für die Sicherheit anderer hervorruft 

oder in Kauf nimmt;  
 
b.  in angetrunkenem Zustand, jedoch mit einer nicht qualifi-zierten Blutalkoholkonzentration 

(Art. 55 Abs. 6) ein Motorfahrzeug lenkt und dabei zusätzlich eine leichte Widerhandlung 
gegen die Strassenverkehrsvorschriften begeht;  

 
c.  ein Motorfahrzeug führt, ohne den Führerausweis für die entsprechende Kategorie zu 

besitzen;  
 
d.  ein Motorfahrzeug zum Gebrauch entwendet hat. 
 
 
2 Nach einer mittelschweren Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen 

für: 
 
a.  mindestens einen Monat;  
 
b.  mindestens vier Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis ein-

mal wegen einer schweren oder mittelschweren Widerhandlung entzogen war;  
 
c.  mindestens neun Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis 

zweimal wegen mindestens mittelschweren Widerhandlungen entzogen war;  
 
 
d.  mindestens 15 Monate, wenn in den vorangegangenen zwei Jahren der Ausweis zwei-

mal wegen schweren Widerhandlungen entzogen war;  
 
e.  unbestimmte Zeit, mindestens aber für zwei Jahre, wenn in den vorangegangenen zehn 

Jahren der Ausweis dreimal wegen mindestens mittelschweren Widerhandlungen entzo-
gen war; auf diese Massnahme wird verzichtet, wenn die betroffene Person während 
mindestens fünf Jahren nach Ablauf eines Ausweisentzugs keine Widerhandlung, für die 
eine Administrativmassnahme ausgesprochen wurde, begangen hat;  

 
f.  immer, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis nach Buchstabe e oder 

Artikel 16c Absatz 2 Buchstabe d entzogen war. 
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*Art. 16c Strassenverkehrsgesetz (SVG) 

 

Führerausweisentzug nach einer schweren Widerhandlung 
 

1 Eine schwere Widerhandlung begeht, wer: 
 
a.  durch grobe Verletzung von Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit an-

derer hervorruft oder in Kauf nimmt;  
 
b.  in angetrunkenem Zustand mit einer qualifizierten Blutalkoholkonzentration (Art. 55 Abs. 

6) ein Motorfahrzeug führt;  
 
c.  wegen Betäubungs- oder Arzneimitteleinfluss oder aus anderen Gründen fahrunfähig ist 

und in diesem Zustand ein Motorfahrzeug führt;  
 
d.  sich vorsätzlich einer Blutprobe, einer Atemalkoholprobe oder einer anderen vom Bun-

desrat geregelten Voruntersuchung, die angeordnet wurde oder mit deren Anordnung 
gerechnet werden muss, oder einer zusätzlichen ärztlichen Untersuchung widersetzt o-
der entzieht oder den Zweck dieser Massnahmen vereitelt;  

 
e.  nach Verletzung oder Tötung eines Menschen die Flucht ergreift;  
 
f.  ein Motorfahrzeug trotz Ausweisentzug führt. 
 

 

2 Nach einer schweren Widerhandlung wird der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen für: 
 
a.  mindestens drei Monate;  
 
b.  mindestens sechs Monate, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis 

einmal wegen einer mittelschweren Widerhandlung entzogen war;  
 
c.  mindestens zwölf Monate, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis ein-

mal wegen einer schweren Widerhandlung oder zweimal wegen mittelschweren Wider-
handlungen entzogen war;  

 
d.  unbestimmte Zeit, mindestens aber für zwei Jahre, wenn in den vorangegangenen zehn 

Jahren der Ausweis zweimal wegen schweren Widerhandlungen oder dreimal wegen 
mindestens mittelschweren Widerhandlungen entzogen war; auf diese Massnahme wird 
verzichtet, wenn die betroffene Person während mindestens fünf Jahren nach Ablauf ei-
nes Ausweisentzugs keine Widerhandlung, für die eine Administrativmassnahme ausge-
sprochen wurde, begangen hat;  

 
e.  immer, wenn in den vorangegangenen fünf Jahren der Ausweis nach Buchstabe d oder 

Artikel 16b Absatz 2 Buchstabe e entzogen war. 
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3 Die Dauer des Ausweisentzugs wegen einer Widerhandlung nach Absatz 1 Buchstabe f tritt an 

die Stelle der noch verbleibenden Dauer des laufenden Entzugs. 
 

 

4 Hat die betroffene Person trotz eines Entzugs nach Artikel 16d ein Motorfahrzeug geführt, so 

wird eine Sperrfrist verfügt; diese entspricht der für die Widerhandlung vorgesehenen Mindest-

entzugsdauer. 

 

 

Eine Gesamtübersicht aller Ordnungsbussen finden sie unter:  
http://www.admin.ch/ch/d/sr/741_031/app1.html 
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